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Bio Suisse Checkliste Einzelerzeuger 2011 
für die vereinfachte Bio Suisse Anerkennung von verbandszertifizierten 

Pilzproduzenten 
 
� Die Richtigkeit der Angaben in der Checkliste muss unbedingt von der Kontrollstelle per 

Unterschrift auf der zweiten Seite bestätigt werden. 
 

Name des Betriebes/Projektes:  

Verantwortliche Person(en):  

Adresse, PLZ, Ort:  

Tel.:   

Fax:  

E-Mail:  

Anbauverband:  

Von Bio Suisse anzuerkennende Produkte:  

Betrieb kontrolliert und zertifiziert seit (Jahr):  

Kontrollorganisation:  

Betriebsnummer der Kontrollorganisation:  

Datum Kontrolle:  

Auftraggebende Exportfirma:  

Auftraggebende Schweizer Importfirma:  

 

� Zusatzkriterien Bio Suisse: 
 

Ja Nein nr  

� � � Die organischen Bestandteile des Substrats stammen von verbandszertifizierten 
Betrieben 

� � � Der Betrieb achtet auf eine besonders umweltverträgliche Heizung der Kulturräume 

� � � Der Torfanteil in der Deckerde beträgt maximal 70% 

� � � Das verbrauchte Substrat geht zurück an den Herkunftsbetrieb des Strohs 

� � � Das verbrauchte Substrat geht an einen Biobetrieb 

� � � Das verbrauchte Substrat geht an einen Biobetrieb wird max. 300 km weit transportiert 
 
Bemerkungen: 
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BESTÄTIGUNG ZUR RICHTIGKEIT DER ANGABEN 
 
Der unterzeichnende Betriebsleiter bezeugt  
� dass er einwilligt, dass die ausgefüllte Checkliste an Bio Suisse weitergeleitet wird und von dieser vertraulich 

und ausschliesslich zu Anerkennungszwecken verwendet wird,  
� dass er bereit ist, Bio Suisse bei Bedarf den aktuellen, integralen Kontrollbericht seiner Kontroll- und 

Zertifizierungsorgansiation vertraulich und ausschliesslich zu Anerkennungszwecken zur Verfügung zu stellen, 
� dass er Bio Suisse das Recht einräumt, seinen Betrieb nach Absprache mit seiner Kontroll- und 

Zertifizierungsorganisation im Rahmen von Stichprobenkontrollen vor Ort nachzukontrollieren, 
� dass er ausschliesslich ohne Verwendung von gentechnisch veränderten Organismen und deren 

Folgeprodukten produziert, 
� dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen korrekt sind. 
 
Betriebsleiter:     
 
Datum:    Unterschrift:   
 

 
Kontrolleur:      
 
Datum:    Unterschrift:   
 
Stempel und Unterschrift der Kontrollstelle: 
 
 
 
 
Obligatorische Beilagen: 

� Aktuelles Betriebszertifikat/Zertifizierungsentscheid  

� Aktuelles Verbandszertifikat  


